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RS OGH 1979/5/30 1Ob598/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1979

Norm

ABGB §1357

ABGB §1400 A

Rechtssatz

Beim Kreditkartengeschäft werden sowohl Rechtsbeziehungen zwischen dem Aussteller der Kreditkarte (der

sogenannten Kreditkartengesellschaft) und den Vertragsunternehmen als auch zwischen der Kreditkartengesellschaft

und dem Kreditkarteninhaber und schließlich zwischen dem Kreditkarteninhaber und dem Vertragsunternehmen

hergestellt.

Entscheidungstexte

1 Ob 598/79

Entscheidungstext OGH 30.05.1979 1 Ob 598/79
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